
Folgen bei Nichtbeachtung des IV. Genfer Abkommens

Zusammengefasst nach lex scripta:
Wer Rechte eines geschützten Zivilisten verletzt – einschließlich der genannten Handlungen –, begeht eine schwere Verletzung des IV. Genfer Abkommens. Die Vertragsstaaten müssen solche Taten verfolgen und bestrafen. Es gibt keine Straffreiheit und Verjährung. 

….Handlungen wie Nötigung, Erpressung, Zwangsvollstreckung, Zwangsversteigerung von Eigentum oder Umqualifizierung von geschützten Zivilisten bzw. ihrem Eigentum verstoßen gegen diese ausdrücklichen Verbote (Zwang, Einschüchterung, Plünderung, unrechtmäßige Aneignung und Entzug von Rechten).

Ist per Definition eine schwere Verletzung des IV. Genfer Abkommens ein Kriegsverbrechen?
Ja. Eine schwere Verletzung des IV. Genfer Abkommens ist per Definition des Zusatzprotokolls I ein Kriegsverbrechen.


Artikel 1 GA IV lautet wörtlich:
„Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, dieses Abkommen unter allen Umständen einzuhalten und seine Einhaltung durchzusetzen.“

Artikel 146 GA IV regelt die Folgen bei Verletzungen eindeutig:
„Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, die Fälle schwerer Verletzungen dieses Abkommens zu unterdrücken und, falls notwendig, die Täter vor ihre eigenen Gerichte zu stellen. Sie können sie auch, sofern sie sich auf ihrem Gebiet befinden, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, vor ihre Gerichte stellen.“

Artikel 147 GA IV definiert schwere Verletzungen, zu denen u. a. gehören:
„vorsätzliche Verursachung großer Leiden oder schwere Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit oder der Gesundheit, […] extensive Zerstörung und Aneignung von Eigentum, die nicht durch militärische Notwendigkeit gerechtfertigt und rechtswidrig sowie willkürlich durchgeführt ist […]“.
Das Abkommen verbietet darüber hinaus ausdrücklich bestimmte Handlungen gegen geschützte Zivilisten (Art. 4 GA IV):

Artikel 31 GA IV lautet wörtlich:
„Auf die geschützten Personen darf keinerlei physischer oder moralischer Zwang ausgeübt werden, namentlich nicht, um von ihnen oder Drittpersonen Auskünfte zu erlangen.“

Artikel 33 GA IV lautet wörtlich:
„Keine geschützte Person darf für eine Übertretung bestraft werden, die sie nicht persönlich begangen hat. Kollektivstrafen wie auch jede Massnahme zur Einschüchterung oder Terrorisierung sind verboten. Die Plünderung ist verboten. Vergeltungsmassnahmen gegen geschützte Personen und ihr Eigentum sind verboten.“

Artikel 53 GA IV lautet wörtlich:
„Es ist der Besetzungsmacht verboten, bewegliche oder unbewegliche Güter zu zerstören, die persönliches oder gemeinschaftliches Eigentum von Privatpersonen […] sind, ausser in Fällen, wo solche Zerstörungen wegen militärischer Operationen unerlässlich werden sollten.“

Artikel 47 GA IV bestimmt: Kein Rechtsverlust durch Änderungen infolge der Besetzung oder durch Vereinbarungen mit Behörden.
Handlungen wie Nötigung, Erpressung, Zwangsvollstreckung, Zwangsversteigerung von Eigentum oder Umqualifizierung von geschützten Personen bzw. ihrem Eigentum verstoßen gegen diese ausdrücklichen Verbote (Zwang, Einschüchterung, Plünderung, unrechtmäßige Aneignung und Entzug von Rechten).

Das Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) setzt diese Pflichten um:
§ 8 VStGB bestraft u. a. unmenschliche Behandlung und Nötigung geschützter Personen.
§ 9 VStGB bestraft Plünderung, unrechtmäßige Aneignung, Zerstörung oder Beschlagnahme von Eigentum sowie die Aufhebung von Rechten.

Ist per Definition eine schwere Verletzung des IV. Genfer Abkommens ein Kriegsverbrechen?

Ja – per lex scripta der Zusatzprotokolle.
Artikel 85 Absatz 5 des Zusatzprotokolls I lautet wörtlich:
„Unbeschadet der Anwendung der Abkommen und dieses Protokolls gelten schwere Verletzungen dieser Übereinkünfte als Kriegsverbrechen.“
Das bedeutet:
Schwere Verletzungen des IV. Genfer Abkommens (definiert in Artikel 147 GA IV) sind nach dem ausdrücklichen Wortlaut des Zusatzprotokolls I Kriegsverbrechen.
Zum Vergleich der lex scripta im GA IV selbst:
Die Artikel 146–148 GA IV sprechen ausschließlich von „schweren Verletzungen“ und regeln deren Unterdrückung und gerichtliche Verfolgung, ohne den Begriff „Kriegsverbrechen“ zu verwenden.
Das Zusatzprotokoll I (das die Abkommen ergänzt) stellt jedoch ausdrücklich klar, dass diese schweren Verletzungen als Kriegsverbrechen gelten.
Damit ist die Antwort nach ausschließlicher lex scripta von GA IV + Zusatzprotokollen:
Ja. Eine schwere Verletzung des IV. Genfer Abkommens ist per Definition des Zusatzprotokolls I ein Kriegsverbrechen.
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